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Betreff: 
 
Erfassung / Unterschutzstellung von Bäumen und Gehölzen 
 

Schilderung der Sach- und Rechtslage: 
 
Der Rat hatte sich bereits am 22.02.2007 und 29.01.2008 mit den Anträgen von Herrn Klaus 
Böttcher auf Erlass einer Satzung über den Schutz des Baumbestandes innerhalb der bebauten 
Ortsteile befasst. Es wurde beschlossen, den Anträgen nicht zu folgen und keine sog. 
Baumschutzsatzung zu erlassen. 
 
Zu der Thematik liegen inzwischen 2 weitere Anträge vor: 
 
Die SPD-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 07.04.2008 eine Katalogisierung von 
besonderen und schützenswerten Bäumen und Gehölzen. Unter Mitwirkung der Bürger soll 
ein Katalog erstellt werden, damit die Gemeinde in Verbindung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Es wird ausdrücklich 
keine Baumschutzsatzung gefordert. Die näheren Einzelheiten sind aus dem anliegenden 
Antrag ersichtlich. 
 
 
Herr Klaus Böttcher hat eine systematische Sichtung und Erfassung des öffentlich 
zugänglichen Baumbestandes im besiedelten Ortsbereich Bockhorn durchgeführt. In der Liste 
werden ca. 1.910 Solitärgehölze und Gehölze in Gruppen beschrieben. Aus diesem 
Gehölzbestand sind ca. 125 Bäume ausgewählt worden, die wegen ihrer Größe und 
markanten, das Ortsbild prägenden Erscheinung, besonders schutzwürdig sind. Es wird für 
diese Bäume eine Unterschutzstellung nach § 28 Nds. Naturschutzgesetz beantragt 
(Baumschutzsatzung der Gemeinde). 
 
Daneben wird beantragt, aus der Liste 18 Bäumen den Status eines Naturdenkmales 
zuerkennen zu lassen. Den gleichen Status eines Naturdenkmales soll die sog. „Dicke Buche“ 
(Rotbuche, Straße nach Lindern) erhalten. 



 
Um der Bevölkerung die Attraktivität des hiesigen Baumbestandes deutlich zu machen, hat 
Herr B. besonders hervorragende Gehölze dokumentiert. Die Bilder können als Poster 
erworben werden. 
 
 
Seitens des Fachausschusses ist nunmehr zu entscheiden, wie weiter verfahren werden soll. 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Erlass der Baumschutzsatzung, die Erfassung des schutzwürdigen Baumbestandes und 
die laufende Fortführung sowie die Überwachung der untersagten Handlungen sind mit einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden.  
 

Beschlussvorschlag: 
Ohne 
 
 
 
 
 
Spiekermann 
 
 
 

Anlagen 
1 – Antrag SPD-Fraktion 
2 – Antrag Klaus Böttcher 
 
 
 


